
Statut des Ombudsmanns Private Kranken- und 
Pflegeversicherung 

 
Zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Versicherungsunternehmen und ihren 
Versicherten hat der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. eine 
Ombudsmannstelle für Angelegenheiten der privaten Krankenversicherung eingerichtet. 
Die Ombudsstelle ist auch für Beschwerden von Bürgern gegen Versicherungsvermittler 
zuständig, soweit es sich um die erfolgte oder versuchte Vermittlung von privaten 
Kranken- und Pflegeversicherungen handelt, sowie für Streitigkeiten mit 
Versicherungsberatern im Zusammenhang mit dem Zustandekommen von 
Versicherungsverträgen. Für die Tätigkeit der Ombudsstelle gilt das folgende Statut. 
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Es wird ein Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung berufen, 
nachfolgend als “Der Ombudsmann“ bezeichnet. Der Ombudsmann, — der männlichen 
oder weiblichen Geschlechts sein kann —‚ wird vom Vorstand des Verbandes der 
privaten Krankenversicherung e.V. auf Vorschlag der Verbandsgeschäftsführung 
berufen. Er hat seinen Sitz in Berlin. 
(2) Als Ombudsmann soll eine Persönlichkeit berufen werden, die über die für die 
Ausübung des Amtes erforderliche Befähigung und über Erfahrungen im Bereich der 
privaten Krankenversicherung und im Gesundheitswesen verfügt. Der Ombudsmann 
darf nicht in der Krankenversicherungs-, Versicherungsvermittlungs- oder 
Versicherungsberaterbranche oder in einem Beruf, der die Erbringung von Leistungen 
im Gesundheitswesen zum Gegenstand hat, arbeiten oder dort irgendeine Stellung 
bekleiden. 
(3) Der Ombudsmann hat eine Geschäftsstelle. Deren Besetzung regelt er in 
Abstimmung mit der Geschäftsführung des Verbandes der privaten 
Krankenversicherung e.V. 
 

§ 2 Aufgabe und Zuständigkeit des Ombudsmannes 
(1) Der Ombudsmann hat die Aufgabe, im Fall von Beschwerden zwischen 
Versicherungsnehmern/Versicherten und Krankenversicherungsunternehmen (sowie in 
Ausnahmefällen den Leistungserbringern im Gesundheitswesen) zu vermitteln und 
möglichst eine Versöhnung der Parteien herbeizuführen. Das gleiche gilt für 
Beschwerden gegen Versicherungsvermittler (Vermittlerbeschwerden) und 
Versicherungsberater (Beraterbeschwerden). 
(2) Voraussetzung für sein Tätigwerden ist, dass der Beschwerdegegenstand sich auf 
eine private Kranken- oder Pflegeversicherung und die sich bei ihrer Durchführung 
ergebenden Fragen bezieht. Private Kranken- oder Pflegeversicherungen in diesem 
Sinne sind insbesondere die Krankheitskostenversicherung, die 
Krankenhaustagegeldversicherung, die Krankentagegeldversicherung und die 
Pflegekrankenversicherung einschließlich der privaten Pflegepflichtversicherung. Das 
betreffende Krankenversicherungsunternehmen muss Mitglied im Verband der privaten 
Krankenversicherung e.V. sein. Der Ombudsmann kann nach vorheriger Rücksprache 
mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. auch entscheiden, andere 
Beschwerden zur Bearbeitung anzunehmen, sofern er nicht davon ausgehen muss, 
dass einer der Beteiligten die Vermittlung nicht wünscht. 
(3) Der Ombudsmann behandelt eine Beschwerde nicht, wenn 

− der Beschwerdegegenstand bereits bei einem Gericht anhängig ist, in der 
Vergangenheit anhängig war oder von dem Beschwerdeführer während des 
Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht wird; 

− die Streitigkeit durch außergerichtlichen Vergleich beigelegt ist; 

− ein Antrag auf Prozesskostenhilfe abgewiesen worden ist, weil die 
beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg bietet; 

− die Angelegenheit bereits Gegenstand eines Verfahrens bei einer anderen 
Ombudsmannstelle oder ähnlichen Einrichtung oder der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (ehemals BAV) war oder während der 
Behandlung durch den Ombudsmann dort anhängig gemacht wird. 

(4) Ergibt sich, dass neben oder anstatt des Ombudsmannes der privaten 
Krankenversicherung eine andere Einrichtung mit vergleichbaren Aufgaben zuständig 
ist, so entscheidet der Ombudsmann über eine Weitergabe an die entsprechende 
Stelle. Die Weitergabe kann auch an eine andere Ombudsmannstelle ins Ausland 
erfolgen. Die Parteien werden darüber rechtzeitig informiert. Die Abgabe unterbleibt 
insbesondere, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Beschwerdeführer eine 
Weitergabe nicht wünscht. 
 

§ 3 Beschwerdeführer 
(1) Die in § 2 genannten Beschwerden können durch natürliche Personen, die einen 
Versicherungsvertrag bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen 
unterhalten, das Mitglied im Verband der privaten Krankenversicherung e.V. ist, in 
Bezug auf ein bestehendes oder beendetes Versicherungsverhältnis eingereicht 
werden. Beschwerden können auch versicherte Personen in einer 
Gruppenversicherung in Bezug auf diese Versicherung einlegen. Beschwerden gegen 
Vermittler können nur behandelt werden, wenn nachgewiesen wird, dass es sich um 
eine erfolgte oder versuchte Vermittlung von privaten Kranken- oder 
Pflegeversicherungen handelt. Beschwerden gegen Versicherungsberater können nur 
behandelt werden, wenn es sich um eine erfolgte oder versuchte Beratung im 
Zusammenhang mit der Vermittlung von privaten Kranken- und Pflegeversicherungen 
handelt. 
(2) Ein privates Krankenversicherungsunternehmen kann den Ombudsmann im 
Streitfalle um Vermittlung bitten, wenn der Versicherungsnehmer dem zugestimmt hat. § 
2 Abs. 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Ombudsmann befasst sich nicht mit Streitigkeiten, die sich zwischen 
Versicherungsunternehmen und Personen, die den Abschluss von 
Versicherungsverträgen vermitteln, aus dieser Vermittlungstätigkeit ergeben. 
 

§ 4 Form, Vertretung, Kosten 
(1) Beschwerden können nach vorheriger, erfolgloser Beschwerde gegenüber dem 
Krankenversicherungsunternehmen dem Ombudsmann schriftlich vorgelegt werden. Ist 
seit Einreichung der Beschwerde bei dem Versicherer eine Frist von sechs Wochen 
ohne Entscheidung vergangen, oder erscheint die vorherige Beschwerde beim 
Versicherer offensichtlich aussichtslos, kann auf die vorherige Durchführung verzichtet 
werden. Sie sollen eine kurze Sachverhaltsschilderung, einen konkreten Antrag und die 
notwendigen ergänzenden Unterlagen enthalten. Telefonische Beschwerden können 
nur entgegen genommen werden, wenn dafür ein triftiger Grund vorliegt. Der 
Beschwerdeführer kann in diesem Fall dazu aufgefordert werden, zur Sicherstellung 
einer ordnungsgemäßen Bearbeitung seine Beschwerde nachträglich auch schriftlich 
einzureichen. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Beschwerden sollen möglichst in 
deutscher Sprache eingereicht werden. 

(2) Der Beschwerdeführer kann sich zu jedem Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens von 
einem Rechtsanwalt vertreten lassen oder einen Rechtsanwalt beiziehen. 
(3) Die Behandlung von Beschwerden durch den Ombudsmann ist für die Beteiligten 
kostenlos. Kosten, die den Parteien im Rahmen des Beschwerdeverfahrens, z. B. durch 
Einschaltung eines Rechtsanwalts oder durch Reisen entstehen, sind von ihnen selbst 
zu tragen. Bei Vermittler- und Beraterbeschwerden kann die Ombudsstelle in 
begründeten Fällen von dem Vermittler oder Berater eine Aufwandsentschädigung 
verlangen, die 50 Euro nicht übersteigt. 
 

§ 5 Fristen, Verjährung 
(1) Die Frist für die Einlegung der Beschwerde beim Ombudsmann beträgt ein Jahr. Sie 
beginnt mit dem Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers auf die 
Beschwerde, falls eine Entscheidung nicht erfolgt ist, sechs Wochen nach Einlegung der 
Beschwerde bei dem Versicherungsunternehmen. 
(2) Die Verjährung eines Anspruches ist vom Beginn des Tages, an dem die 
Beschwerde bei dem Ombudsmann eingeht bis zum Ende des Tages, an dem dem 
Versicherungsnehmer die Mitteilung über die Beendigung des Beschwerdeverfahrens 
zugeht, gehemmt. Hierauf soll der Ombudsmann zu Beginn des Beschwerdeverfahrens 
schriftlich hinweisen. 
 

§ 6 Verfahrensgrundsätze 
Nach Einreichung der Beschwerde ermittelt der Ombudsmann von Amts wegen den 
Sach- und Streitstand. Er hat dabei auch die Parteien zu hören. Der Ombudsmann ist in 
der Beweiswürdigung der erhaltenen Auskünfte frei. Die Verweigerung einer Auskunft 
kann bei der Beweiswürdigung berücksichtigt werden. 
 

§ 7 Einigung, Entscheidung 
(1) Der Ombudsmann soll in jedem Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens eine gütliche 
Einigung der Parteien anstreben. Kommt zwischen den Parteien keine gütliche Einigung 
zustande, entscheidet der Ombudsmann durch förmliche schriftliche Empfehlung, von 
der er die Beteiligten unverzüglich in Kenntnis setzt. 
(2) Für die Beurteilung einer Beschwerde durch den Ombudsmann ist der Inhalt des 
Versicherungsvertrages, das Gesetzesrecht sowie die dazu ergangene Rechtsprechung 
maßgeblich. 
(3) Der Ombudsmann kann entscheiden, dass eine Beschwerde offensichtlich 
unzulässig oder unbegründet ist und aus diesem Grund keiner weiteren Behandlung 
bedarf. In diesem Fall teilt er diese Entscheidung den Parteien mit. Eine solche 
Entscheidung ergeht insbesondere in den Fällen der § 2 Abs. 3 und 4, § 3 Abs. 3, § 4 
Abs. 1 sowie § 5. 
(4) In Bagatellsachen (Streitwert bis zu 50 Euro) kann der Ombudsmann die Annahme 
der Beschwerde wegen Geringfügigkeit ablehnen. 
 

§ 8 Amtsausübung 
Der Ombudsmann ist in seiner Amtsausübung unabhängig und an Weisungen nicht 
gebunden. 
 

§ 9 Geheimhaltungspflicht und Datenschutz 
(1) Der Ombudsmann ist verpflichtet, die Identität Beteiligter der Beschwerdeverfahren 
gegenüber Dritten geheim zu halten, es sei denn, die Beteiligten haben ihn ausdrücklich 
von der Geheimhaltungspflicht entbunden oder die Preisgabe der Identität der 
Beteiligten ist für die Ausübung seiner Tätigkeit zwingend erforderlich. Die Verpflichtung 
zur Geheimhaltung gilt in gleicher Weise auch für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle. 
(2) Eine Speicherung personenbezogener Daten durch den Ombudsmann erfolgt nur, 
soweit dies zur Ausübung seiner Tätigkeit erforderlich ist. 
 

§ 10 Amtszeit und Vertretung 
(1) Die Berufung des Ombudsmannes erfolgt für einen Zeitraum von drei Jahren. Eine 
bis zu zweimalige erneute Berufung für den gleichen Zeitraum ist möglich. Eine 
Kündigung durch den Verband der privaten Krankenversicherung e.V. kann nur aus 
wichtigem Grund, insbesondere bei schwerwiegenden Verstößen gegen seine 
Amtspflichten, erfolgen. Der Ombudsmann muss gegenüber dem Verband der privaten 
Krankenversicherung e.V. eine Kündigungsfrist von mindestens einem Monat einhalten. 
(2) Bei länger als vier Wochen andauernder Krankheit oder Verhinderung des 
Ombudsmannes kann der Vorstand des Verbandes der privaten Krankenversicherung 
e.V. für die verbleibende Amtszeit einen Stellvertreter berufen. Gleiches gilt, wenn das 
Amtsverhältnis gemäß Abs. 1 gekündigt wird. 
 

§ 11 Information der Öffentlichkeit 
(1) Der Ombudsmann wird den Text dieses Statuts jedem, der ihn anfordert, kostenlos 
zur Verfügung stellen. 
(2) Der Ombudsmann berichtet innerhalb von sechs Monaten nach Ende des 
Kalenderjahres schriftlich und in strukturierter Form über seine Tätigkeit in diesem Jahr 
und die dabei gewonnenen Erfahrungen. 
 

§ 12 Finanzierung 
Der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. trägt die Kosten, die bei der 
Durchführung dieser Statuten entstehen. 
 

§13 
Die Ombudsmannstelle nimmt ihre Tätigkeit am 1. Oktober 2001 auf. 


